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§ 1 Einführung

„Now it is clear that negative interest is impossi-
ble. Any possessor of $100 of gold (or its equi-
valent in goods which can be sold for gold) 
would hoard the gold rather than lend it a loss.“1

Irving Fisher, 1896

A. Historische Präliminarien:  
Der Zins in seiner ambivalenten historischen und  

kulturgeschichtlichen Bedeutung

Betrachtet man den Titel dieser Arbeit und das Zitat Irving Fishers aus 
dem Jahr 1896, so beginnen die vorliegenden Ausführungen mit einem Para-
doxon. Werden im Titel der Arbeit „negative Zinsen“ als der Hauptgegen-
standsbereich der Untersuchung ausgewiesen, so ist damit ein Phänomen 
gemeint, das es nach Meinung eines der bedeutendsten amerikanischen 
Wirtschaftswissenschaftler der Moderne eigentlich gar nicht geben kann. 
Abstrahiert man diesen (scheinbaren) Widerspruch und begreift den Zins in 
seiner historischen Dimension, so ist man der Feststellung zugeneigt, dass 
dieses Paradoxon nur ein weiterer Beleg dafür ist, dass Widersprüche, Kon-
flikte und Verbote dem Phänomen des Zinses immanent zu sein scheinen. 
Aus diesem Grund stehen dieser Arbeit kurze historische Vorbemerkungen 
voran, die zeigen sollen, dass der Zins einerseits einer der ältesten und 
grundlegendsten Bestandteile des Wirtschaftslebens ist, dass er aber anderer-
seits seit seiner Einführung bis zum heutigen Tag immer wieder zum Stein 
des Anstoßes wurde und wird. 

Der Zins zählt zu den ältesten und umstrittensten Phänomenen der Mensch-
heitsgeschichte. Bereits im Codex Hammurapi,2 einer der ältesten überliefer-
ten Rechtssammlungen, die während der Herrschaft des Königs Hammurapi, 
dem 6. König der 1. Dynastie von Babylon, also um das Jahr 1750 v. Chr. 

1 Fisher, Appreciation and Interest, 331 (372).
2 Der Begriff Codex wird in der Forschung im Regelfall zur Betitelung einer 

Rechtssammlung verwendet. Es handelt sich hierbei aber nicht um einen Codex, wie 
er in den großen Zivilrechtskodifikationen der Moderne vorliegt.
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entstanden ist,3 lassen sich Vorschriften zur Verzinsung finden.4 Die sozial-
ökonomischen Bedingungen, die sich zuvor vor allem in Babylon deutlich 
verändert hatten, hatten zu einer Individualisierung der gesellschaftlichen 
Verhältnisse geführt.5 Die unzähligen bäuerlichen Klein- und Hauswirtschaf-
ten hatten jedoch nur geringe Eigenmittel zur Verfügung, weshalb die Kredit-
nachfrage stieg, welche finanzkräftige Kreditgeber wie das Königshaus, 
Kaufleute oder reiche Großgrundbesitzer gegen Zahlung eines Zinses, der 
den Verzicht auf ihre Eigenmittel kompensieren sollte, zu stillen bereit wa-
ren. Die existentielle Angewiesenheit auf Fremdmittel schuf jedoch ein wirt-
schaftliches Ungleichgewicht, weshalb schon früh das Bedürfnis entstand, 
die deutliche wirtschaftliche Überlegenheit der Kreditgeber durch die gesetz-
liche Einführung von Höchstzinssätzen zumindest partiell zu begrenzen. So 
finden sich im Codex Hammurapi Vorschriften, die einen Höchstzinssatz von 
20 % (p. a.) bei Silber und von 33 % (p. a.) bei Gerste vorsahen.6 Auch in der 
griechischen und römischen Antike war das Einfordern eines Zinses bei Dar-
lehensverträgen im wirtschaftlichen Alltag fest verankert.7 Doch trotz oder 
vielleicht gerade wegen dieser festen Verankerung des Zinses im Alltag der 
Menschen regten sich schon bald prominente Stimmen, denen der Zins ent-
weder aus philosophischen oder moralischen Gründen suspekt war.

So verbot Platon, der Handel und Geldwesen ohnehin kritisch gegenüber-
stand, in seinen Nomoi, auf ein Darlehen Zinsen zu erheben.8 Noch negativer 
bewertete er in der Politeia das Zinsnehmen durch die pejorative Charakteri-
sierung der „Geldmacher“ als mitleidslose Menschen, die jedem Bedürftigen 
bei Bedarf zwar Geld leihen, hierbei aber ein Vielfaches des ausgeliehenen 
Betrages an Zinsen nähmen und damit die Anzahl der Armen im Staat groß 
machen würden.9 Der durch Zinsen gewonnene Reichtum war für Platon 

3 Zu dieser zeitlichen Einordnung siehe Roth, Law Collections from Mesopotamia 
and Asia Minor, S. 8.

4 Vermutlich enthielt auch schon die älteste erhaltene Rechtssammlung Codex Ur-
Namma, die unter der Herrschaft des Königs Ur-Namma während der Dritten Dynas-
tie von Ur und damit um das Jahr 2100 v. Chr. entstand, Regelungen über Darlehen 
und Zins. Dies wird in der Forschung teilweise auch für den überlieferten Text be-
hauptet, vgl. Seyed-Ashraf, Metropolen des alten Orients, S. 101. Bei der Durchsicht 
des nur teilweise überlieferten Textes konnten allerdings keine solchen Vorschriften 
gefunden werden.

5 Vgl. hierzu ausführlich Klengel, König Hammurapi und der Alltag Babylons, 
S. 91.

6 Vgl. beispielsweise § 65 u in der Rekonstruktion von Roth, Law Collections 
from Mesopotamia and Asia Minor, S. 97 f.

7 Vgl. auch Baloglou, JWG 138, 177 (186).
8 So Platon vor allem im fünften Buch der Nomoi Nr. 742 a; ferner in diesem 

Werk auch 8,842 c.
9 Platon, Politeia, 8,555 e.
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damit kein – im moralischen Sinne – als „gut“ anzusehender Wohlstand. 
Dieses moralische Kriterium dachte sein Schüler Aristoteles noch weiter und 
sah in seiner Politika den Zins als widernatürlich an. Der Geldverleih gegen 
Zinsen sei berechtigterweise allzu verhasst, denn dieser Gewinn stamme aus 
dem Münzgeld selber, nicht aus der Verwendung, für die es geschaffen 
wurde, nämlich dem Warenumschlag. Bei Geldgeschäften aber vermehre der 
Zins das Geld, womit das Erzeugte dem Erzeuger gleiche.10 Der Zins sei 
damit Geld erzeugt von Geld, weshalb diese Erwerbsform wider die Natur 
sei.11 Somit gab es bereits in der Antike aus philosophischer Perspektive 
ethische Bedenken gegen das Zinsnehmen, was jedoch nicht dazu führte, 
dass der Zins als integraler Bestandteil der Wirtschaft aufgehoben wurde 
oder gar ein Zinsverbot bestanden hätte.

Die einzigen Normen, die in der Antike ein ausdrückliches und generelles 
Verbot des Zinsnehmens bestimmten, finden sich in den jüdischen Gesetzes-
sammlungen Torah und Mischnah.12 Dieses Verbot bestand jedoch nur unter 
Israeliten, Fremden gegenüber war die Erhebung eines Darlehenszinses er-
laubt. Das sich nach der Zeitenwende schnell ausbreitende Christentum griff 
bei der moralischen Einordnung des Zinsnehmens auf die gleichen Stellen 
der Torah zurück, welche in Form der Fünf Bücher Mose auch Bestandteil 
des biblischen Kanons geworden war. Hinzugekommen waren jedoch noch 
einige Äußerungen Jesu aus dem Neuen Testament, die sich so auslegen lie-
ßen, dass das Zinsnehmen auch gegenüber Fremden verboten sei,13 sodass 
sich bald die Stimmen durchsetzten, die ein allgemeines Zinsverbot forder-
ten.

Begrifflich und materiell wurde in der Patristik der ersten Jahrhunderte 
nach Christus kaum zwischen Zinsnehmen und Wucher unterschieden,14 und 
Wucher galt schon deshalb als besonders verwerflich, weil durch ihn gleich-
zeitig drei der sieben Hauptsünden verwirklicht werden konnten, nämlich die 
avaritia (Habsucht), die cupiditas (Begierlichkeit) und die inertia (Trägheit 

10 So bedeutet auch das griechische Wort für Zins (Τόκος) auch „Geborenes“.
11 Aristoteles, Politik, I, 10 (=1258b).
12 Werner, Das israelitische Zinsverbot, S. 11, 18. Die hier maßgeblichen Stellen 

finden sich in Ex 22, 24; Lev 25, 35–38 sowie Dtn 23, 20–21.
13 Zu nennen ist hier v. a. Lk 6, 34 ff.: „Und wenn ihr nur denen etwas leiht, von 

denen ihr es zurückzubekommen hofft, welchen Dank erwartet ihr dafür? Auch die 
Sünder leihen Sündern in der Hoffnung, alles zurückzubekommen. Ihr aber sollt eure 
Feinde lieben und sollt Gutes tun und leihen, auch wo ihr nichts dafür erhoffen könnt. 
Dann wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein; denn auch 
er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie es auch euer 
Vater ist!“ (Text der Einheitsübersetzung).

14 Kloft, Das christliche Zinsverbot in der Entwicklung von der Alten Kirche zum 
Barock, S. 21.


